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2006

Berichtigung des Gesetzes zur Änderung 
des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung weiterer Vorschriften

Vom 14. Juli 2020 

Das Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes 
Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Vor-
schriften vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 644) wird wie 
folgt berichtigt:

Artikel 1 Nummer 19 wird wie folgt berichtigt:

1.  In Buchstabe b werden die Wörter „[einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes]“ jeweils durch die 
Angabe „14. Juli 2020“ ersetzt.

2.  In Buchstabe d werden die Wörter „[einsetzen: Datum 
des ersten Tages des fünften auf das Jahr des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes folgenden Kalenderjahres]“ 
durch die Angabe „1. Januar 2025“ ersetzt.

Düsseldorf, den 14. Juli 2020

Der Minister des Innern

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

S c h e l l e n

– GV. NRW. 2020 S. 702

2021

Dritte Verordnung 
zur Änderung der BürgerentscheidDVO

Vom 30. Juni 2020

Auf Grund des § 26 Absatz 10 Satz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  666), der zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
23.  Januar 2018 (GV. NRW. S.  90) geändert worden ist, 
sowie des § 23 Absatz 9 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  646), der zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. 
NRW. S. 90) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung:

Artikel 1

Die BürgerentscheidDVO vom 10. Juli 2004 (GV. NRW. 
S. 383), die zuletzt durch Verordnung vom 13. Mai 2014 
(GV. NRW. S. 305) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  In der Überschrift werden die Wörter „zur Durchfüh-
rung eines Bürgerentscheides“ durch die Wörter „über 
die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürger-
entscheiden“ ersetzt.

2.  Nach § 8 wird folgender § 9 eingefügt:

  „§ 9
Verlängerung von Fristen 

zur Einreichung kassatorischer Bürgerbegehren 

  (1) Auf Antrag der Vertretungsberechtigten kann der 
Rat die Frist zur Einreichung eines Bürgerbegehrens 
einmalig verlängern, wenn nach §  11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. 
NRW. S.  218b) eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite festgestellt ist oder die Unterschrif-
tensammlung in Person durch eine Katastrophe oder 
vergleichbare Umstände höherer Gewalt verhindert 
oder unzumutbar erschwert wird. Die Frist nach § 26 
Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann um höchstens vier Wochen, 

die Frist nach § 26 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen um höchs-
tens sechs Wochen verlängert werden. 

  (2) Absatz  1 gilt für Bürgerbegehren nach §  23 Ab-
satz  3 Satz  1 und 2 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen entsprechend.“

3.  Der bisherige § 9 wird § 10.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Juni 2020

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina   S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 702

203015

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Ausbildungsverordnung 
gehobener vermessungstechnischer Dienst

Vom 14. Juli 2020

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), verord-
nen das Ministerium des Innern und das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Ausbildungsverordnung gehobener vermessungs-
technischer Dienst vom 19. März 2010 (GV. NRW. S. 199), 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 18. Juni 
2019 (GV. NRW. S.  265) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 4 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die Einstellung erfolgt am ersten Arbeitstag im 
August eines jeden Jahres. Hiervon abweichend kann 
die Einstellung im Jahr 2020 bis zum 30.09.2020 erfol-
gen, sofern die fachlichen Einstellungsvoraussetzungen 
aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
nicht früher erbracht werden können.“

2.  Nach § 6 Absatz 2 wird ein folgender Absatz 3 einge-
fügt:

  „(3) Im Falle des § 4 Absatz 2 Satz 2 verkürzt sich die 
Ausbildungsdauer nach Absatz 2 um die zeitliche Dif-
ferenz zwischen dem Termin nach §4 Abs. 2 S. 1 und 
dem tatsächlichen Einstellungstermin.“

3.  § 10 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 10
Musterausbildungsplan

  (1) Die Ausbildung erfolgt nach dem dieser Verord-
nung beigefügten Musterausbildungsplan (Anlage 1). 
Die Reihenfolge der Ausbildungsabschnitte kann im 
Einzelfall geändert werden, wenn besondere Gründe 
dies angezeigt erscheinen lassen. Der Einführungs- 
und der Abschlusslehrgang werden an einem vom In-
nenministerium im Benehmen mit den kommunalen 
Spitzenverbänden zu bestimmenden Studieninstitut 
für kommunale Verwaltung durchgeführt. Der Einfüh-
rungslehrgang soll am Anfang und der Abschlusslehr-
gang am Ende des Vorbereitungsdienstes liegen.

  (2) Im Falle des §  4 Absatz  2 Satz  2 ist der Ausbil-
dungsplan individuell anzupassen.“
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 14. Juli 2020

Der Minister des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2020 S. 702

223

Verordnung zur Änderung
der Verordnung zur Förderung kommunaler 
Aufwendungen für die schulische Inklusion

Vom 2. Juli 2020 

Auf Grund des § 1 Absatz 8 Satz 2 und des § 2 Absatz 7 
Satz 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwen-
dungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 (GV. 
NRW. S. 404) verordnet das Ministerium für Schule und 
Bildung im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen:

Artikel 1 

Die Verordnung zur Förderung kommunaler Aufwendun-
gen für die schulische Inklusion vom 24. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90) wird wie folgt geändert:

1.  In §  1 Absatz  1 wird nach der Angabe „2018/2019“ 
das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach 
der Angabe „2019/2020“ wird die Angabe „und 
2020/2021“ eingefügt.

2.  In §  2 wird die Angabe „2020“ durch die Angabe 
„2021“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 2. Juli 2020

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2020 S. 703

223

Zweite Verordnung zur Änderung der Ordnung des 
Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung

Vom 2. Juli 2020

Auf Grund des § 7 Absatz 3 des Lehrerausbildungsgeset-
zes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S.  308), der zuletzt 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310) geändert worden ist, verordnet das Ministe-

rium für Schule und Bildung im Einvernehmen mit dem 
Ministerium des Innern und dem Ministerium der Finan-
zen:

Artikel 1

Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staats-
prüfung vom 10. April 2011 (GV. NRW. S.  218), die zu-
letzt durch Verordnung vom 28. April 2020 (GV. NRW. 
S. 314a) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Nach § 11 Absatz 8 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

  „Der in Satz 1 genannte Umfang des selbständigen zu-
sätzlichen Unterrichts kann im Schuljahr 2020/2021 
mit Zustimmung der Lehramtsanwärterin oder des 
Lehramtsanwärters auf bis zu sechs Wochenstunden 
erhöht werden.“

2.  § 32a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Unterrichtspraktische Prüfungen, die nach 
den landesweiten Sommerferien 2020 bis zum 
31.  Dezember 2020 stattfi nden, werden wegen der 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in einem 
veränderten Format durchgeführt, wenn die Lern-
gruppe der jeweiligen Unterrichtspraktischen Prü-
fung nicht im Präsenzunterricht unterrichtet wird. 
Sobald feststeht, dass die Lerngruppe der jeweili-
gen Unterrichtspraktischen Prüfung nicht im Prä-
senzunterricht unterrichtet wird, teilt der Prüfl ing 
dies unverzüglich dem Prüfungsamt über das Zen-
trum für schulpraktische Lehrerausbildung in 
Textform unter Vorlage einer Bestätigung der 
Schulleitung mit.“

 b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Staatsprüfungen, die in dem in Absatz  1 Satz  1 
genannten Zeitraum aufgrund einer Note der Un-
terrichtspraktischen Prüfungen nicht bestanden 
werden, werden einmalig als nicht durchgeführt 
bewertet und auf die Zahl der Wiederholungsmög-
lichkeiten in § 38 Absatz 1 nicht angerechnet.“ 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 2. Juli 2020

Die Ministerin für Schule und Bildung des Landes
Nordrhein-Westfalen

Yvonne G e b a u e r

– GV. NRW. 2020 S. 703

7113

Vierte Verordnung 
zur Änderung der LadenöffnungsVO

Vom 6. Juli 2020

Auf Grund des §  6 Absatz  3 Satz  1 und §  9 Absatz  3 
Satz  1 des Ladenöffnungsgesetzes vom 16. November 
2006 (GV. NRW. S.  516) verordnet das Ministerium für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie:

Artikel 1

In der Anlage zu § 1 der LadenöffnungsVO vom 27. März 
2012 (GV. NRW. S.  158), die zuletzt durch Verordnung 
vom 31. Mai 2017 (GV. NRW. S. 633) geändert worden ist, 
wird die Angabe „in der Stadt Bad Driburg die Stadt-
teile Bad Driburg, Alhausen, Bad Hermannsborn und 
Neuenheerse“ durch die Angabe „Stadt Bad Driburg“ 
ersetzt.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 6. Juli 2020

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t

– GV. NRW. 2020 S. 703

763

Bekanntmachung
des Staatsvertrages zwischen dem Land 

Nordrhein-Westfalen und dem Land Rheinland-
Pfalz über die Provinzial Rheinland Holding

Vom 4. Juli 2020

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 24. Juni 2020 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesver-
fassung dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nord-
rhein-Westfalen und dem Land Rheinland-Pfalz über die 
Provinzial Rheinland Holding zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Nachdem am 3. Juli 2020 die Ratifi kationsurkunden aus-
getauscht waren, ist der Staatsvertrag gemäß seines Arti-
kels 12 Absatz 2 am 4. Juli 2020 in Kraft getreten.

Düsseldorf, 4. Juli 2020

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

gez. Armin Laschet
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– GV. NRW. 2020 S. 704
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Genehmigung des Braunkohlenplans Garzweiler II, 
Sachlicher Teilplan: Sicherung einer Trasse für die 

Rheinwassertransportleitung

Vom 17. Juni 2020

Der Braunkohlenausschuss hat in seiner 158. Sitzung am 
6. Dezember 2019 die Aufstellung des Braunkohlenplans 
Garzweiler II, Sachlicher Teilplan: 

Sicherung einer Trasse für die Rheinwassertransportlei-
tung beschlossen. Der aufgestellte Braunkohlenplan 
wurde mir von der Regionalplanungsbehörde Köln mit 
Bericht vom 18. Dezember 2020 – 32/64.2-10.4 – zur Ge-
nehmigung vorgelegt. 

Mit Erlass vom 17. Juni 2020 – VIII B 4 – 51.20.05.02 – 
habe ich den Braunkohlenplan gemäß § 29 des Landes-
planungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Ge-
setzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218b) geändert 
worden ist, im Einvernehmen mit den fachlich zuständi-
gen Landesministerien und im Benehmen mit dem Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung des 
Landtages genehmigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird der Braunkohlenplan bei den Be-
zirksregierungen Köln und Düsseldorf (Regionalpla-
nungsbehörden), dem Rhein-Kreis Neuss sowie der Stadt 
Dormagen, der Stadt Grevenbroich und der Gemeinde 
Rommerskirchen zur Einsicht für jedermann niederge-
legt.

Der Braunkohlenplan wird gemäß §  10 Absatz  1 des 
Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I 
S.  2986), das zuletzt durch Artikel 159 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 
mit der Bekanntmachung wirksam. Damit sind die Ziele 
gemäß §§ 4 und 5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung des Braunkohlenplans unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Braunkohlenplans gegenüber der Be-
zirksregierung Köln (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Gegen den Braunkohlenplan Garzweiler II, Sachlicher 
Teilplan: Sicherung einer Trasse für die Rheinwasser-
transportleitung kann Klage vor dem Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben wer-
den. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Bekannt-
machung zu erheben.

Düsseldorf, den 30. Juni 2020

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra R E N Z 

– GV. NRW. 2020 S. 714

Genehmigung der 32. Änderung 
des Regionalen Flächennutzungsplans 

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
für die Stadtgebiete der Städte Bochum, Essen, 

Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen, im Gebiet der Stadt Essen

vom 9. Juli 2020

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 18. November 2019 bis 13. Februar 
2020 die 32. Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans für die Planungsgemeinschaft der Städteregion 
Ruhr im Gebiet der Stadt Essen (Icktener Straße) be-
schlossen. Diese Änderung hat mir die Planungsgemein-
schaft Städteregion Ruhr mit Schreiben vom 11. März 
2020 – Aktenzeichen: 61-2-1 – gemäß § 39 Absatz 2 Lan-
desplanungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S.  430), zuletzt geändert durch Artikel 8a des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218b), zur Genehmi-
gung vorgelegt.

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 25. Mai 2020 – Aktenzeichen: 
VIII B 3 – 30.18.01.12_32 E – gemäß § 39 Absatz 2 Lan-
desplanungsgesetz NRW im Einvernehmen mit den fach-
lich zuständigen Landesministerien genehmigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz  1 Landesplanungsgesetz NRW. Gemäß §  14 Satz  3 
Landesplanungsgesetz NRW wird die Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans bei dem Regionalver-
band Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den Städ-
ten Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an 
der Ruhr und Oberhausen zur Einsicht für jedermann 
niedergelegt.

Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel 159 der Verordnung vom 
19.  Juni 2020 (BGBl.  I S. 1328) geändert worden ist, zu 
beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 15 Landesplanungsge-
setz NRW in Verbindung mit §  12 Absatz  5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

Düsseldorf, den 9. Juli 2020

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2020 S. 714

29. Änderung des Regionalplans Münsterland auf 
dem Gebiet der Gemeinde Heiden 

Vom 9. Juli 2020

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 23. März 2020 die 29. Änderung des 
Regionalplans Münsterland für den Regierungsbezirk 
Münster, Erweiterung eines Gewerbe- und Industriean-
siedlungsbereiches auf dem Gebiet der Gemeinde Heiden 
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und Änderung des Flächenbedarfskontos (Grundsatz 9, 
Tabelle III-1) im Regionalplan, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 20. April 2020 – Aktenzeichen: 
32.01.02.29 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden 
ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Borken zur Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 159 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 29. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 9. Juli 2020

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R E N Z 

– GV. NRW. 2020 S. 714

Berichtigung 
des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2020

Vom 17. Juli 2020

Das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2020 vom 30. Juni 
2020 (GV. NRW. S. 678) wird wie folgt berichtigt:

Dem Gesetzestext wird der aus dem Anhang zu dieser 
Berichtigung ersichtliche Gesamtplan angefügt.

Düsseldorf, den 17. Juli 2020

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Gisela  P r i m a s
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